
Die Grundsatzerklärung 
der LIEBLANG Gruppe gemäß § 6 Absatz 2 

des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)
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Präambel: 

Die Unternehmen der Unternehmensgruppen LIEBLANG, GARANDUS und ROGAS betrachten sich 
gemeinsam als werteorientierte Unternehmensgemeinschaft. Die Unternehmensgruppen sowie die 
jeweils einbezogenen Unternehmen innerhalb ihrer Strukturen bekennen sich zu den nachfolgenden 
Grundsätzen. Jede Gesellschaft bleibt eine rechtlich selbständige Einheit und trägt die Verantwortung 
für die Umsetzung dieser Grundsätze in ihrem eigenen Geschäftsbereich. Nachfolgend werden die 
Unternehmensgruppen LIEBLANG, GARANDUS und ROGAS zusammenfassend als Unternehmens-
gruppen bezeichnet.  

Dadurch erschließt sich das, in der Dienstleistungsbranche so wichtige menschliche Potenzial, dann 
sind Mitarbeiter von ihrem Unternehmen begeistert und setzen sich mit allen Fähigkeiten für dessen 
Kunden ein. Führungskräfte motivieren durch ihr Vorbild, durch eine explizite Wertediskussion und eine 
intensive, von Anerkennung und Zutrauen geprägte Kommunikation in alle Ebenen hinein das Streben 
nach den definierten Unternehmenswerten (transformationale Führung). Auch die Beziehungen zu den 
Lieferanten sind Teil dieses Wertesystems.

Die Unternehmensführung der Unternehmensgruppen und mit ihr alle Geschäftsführungen, Ab-           
teilungsleitungen und weiteren Führungsebenen verpflichten sich zur Einhaltung und Überwachung 
der menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten (gemäß § 3 des LkSG) in allen Un-
ternehmensgruppen.

So stellt die LIEBLANG Gruppe sicher, dass sich jeder Dienstleistungsbereich, jede Abteilung und jede 
Einzelgesellschaft ihrer je eigenen Verantwortung für die Achtung und für ihre alltägliche Umsetzung 
der Menschen- und Arbeitnehmerrechte sowie der Grundsätze der Antidiskriminierung, des Verbots 
der Zwangs- und Kinderarbeit, des Arbeitsschutzes, des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit be-
wusst sind.

Im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen bekennt sich 
die LIEBLANG Gruppe zu den Prinzipien der in der Anlange zum LkSG (zu § 2 Absatz 1, § 7 Absatz 3 
Satz 2) genannten internationalen arbeitsrechtlichen Übereinkommen und Pakte.

Die Unternehmensgruppen behalten sich im Falle eines Verstoßes ihrer Lieferanten gegen die im LkSG 
§ 2 Absatz 2 genannten Verbote eine außerordentliche Kündigung der zwischen ihr und ihren Liefer-
anten oder Dienstleistern bestehenden Verträge vor. Die Lieferanten werden halbjährlich zur Unter-
zeichnung einer entsprechenden Verpflichtungserklärung angehalten.

Die Unternehmensgruppen analysieren die Risiken ihres Geschäftsmodells durch geeignete Verfahren 
in der Verantwortung des Integrierten Managementsystems IMS; festgestellte Risiken werden bewer-
tet, geändert und durch geeignete Maßnahmen beseitigt. Außerdem wirken eine genaue Dokumen-
tation und ein umfassendes Berichtswesen den Risiken entgegen. Die Unternehmensgruppen haben 
ein Compliance-Komitee zum Umgang mit Beschwerden und Rechtsverstößen eingesetzt. Außerdem 
steht für interne und externe Beschwerden ein digitalisiertes Hinweisgebersystem zur Verfügung. Die 
mit der Wahrung der Menschenrechte bei den Unternehmensgruppen beauftragte Person ist erreich-
bar unter der Mail-Adresse menschenrechte@lieblang.com.

Alle Führungskräfte, die LIEBLANG Akademie und die interne Kommunikation haben die Aufgabe, die 
Mitarbeiter über Leitlinien, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem LkSG 
zu informieren und für deren Beachtung zu sensibilisieren. Die externe Kommunikation verdeutlicht 
Stakeholdern und Geschäftspartnern die Werte und Grundsätze der Unternehmensgruppen im Sinne 
des LkSG.

Die LIEBLANG Gruppe hat in ihrer Verhaltensrichtlinie u. a. die Grundsätze des Kampfes gegen Korrup-
tion, Geldwäsche, des Umgangs mit Geschenken und Spenden und zur Vermeidung von Interessens-
konflikten formuliert. In der Verhaltensrichtlinie werden die Mitarbeiter außerdem zu einer freimütigen 
und zugleich verantwortungsvollen Meldung von Verstößen angehalten.

Die Grundsatzerklärung
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Diese Erklärung gilt ab dem Tage Ihrer Veröffentlichung und soll in regelmäßigen Abständen überprüft 
werden.
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Kontakt
Telefon: 	 0621 86 39 30 86
Telefax:	 0621 48 09 28 0

info@lieblang.com
www.lieblang.com


